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Neonazis mieten Reisebusse ...

... für die Fahrt zu einer Demonstration: Busunternehmer durfte stornieren

Herr T mietete bei einem Reiseveranstalter, spezialisiert auf Busreisen, zwei Busse für
eine Fahrt von Aachen nach Dresden. Ob der Reiseveranstalter selbst nicht wusste,
dass T eine Gruppe von Neonazis vertrat, war später umstritten. Jedenfalls teilte der
Reiseveranstalter diesen Umstand dem Busunternehmer nicht mit, mit dem er
zusammenarbeitete. Die Rechtsradikalen wollten zu einem politischen Aufmarsch nach
Dresden reisen.

Als der Busunternehmer erfuhr, wer die Kunden waren, rief er den Reiseveranstalter an
und sagte die Busreise ab: Neonazis werde er nicht transportieren. Ersatzbusse fand
der Reiseveranstalter nicht mehr, die Demonstration fand ohne die Aachener
Extremisten statt. Da T von ihm wegen vertragswidriger Stornierung Schadenersatz
verlangte, verklagte der Reiseveranstalter seinerseits den Busunternehmer.

Damit blitzte er beim Landgericht Bonn ab (5 S 288/10). Der Busunternehmer habe die
Fahrt stornieren dürfen, weil ihm der Vertragspartner vor dem Vertragsschluss die
politische Gesinnung der Reisegruppe verschwiegen habe. Dass sie dem
Reiseveranstalter selbst unbekannt war, habe er behauptet, aber nicht belegen
können.

Die politische Einstellung sei üblicherweise kein Umstand, den Kunden offenbaren
müssten: Ein Reisevertrag habe nichts mit der Zugehörigkeit zu politischen Parteien
oder Gruppen zu tun. Hier lägen die Dinge jedoch ausnahmsweise anders, weil es sich
um eine radikale Gruppe handle. Eine Zusammenarbeit mit ihr könne in der
Öffentlichkeit zu erheblichen Reaktionen führen und das Image des Busunternehmens
schädigen.

Wegen des hohen Konfliktpotenzials rechtsextremer Gruppen hätten T oder der
Reiseveranstalter den Busunternehmer über diesen Punkt aufklären müssen. Da er
nicht darüber informiert wurde, was für heikle Kunden er fahren solle, dürfe er den
Busreisevertrag rückgängig machen.
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